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Im Tessin gilt schon seit über
zehn Jahren, was die SVP nun
in der ganzen Schweiz durch-
setzenwill: Der Kanton verlangt
Strafregisterauszüge von allen
EU-Bürgerinnen und -bürgern,
die eineAufenthalts- oderGrenz-
gängerbewilligung beantragen.
Dass dies gegen das Freizügig-
keitsabkommen mit der EU
verstösst, scheint die Tessiner
Regierung nicht zu kümmern.
Auf dieAufforderung des Staats-
sekretariats für Migration, die
Massnahmen aufzuheben, ging
der Kanton nicht ein.

«Ich denke, wir müssen die
Verträge mit der EU auch ein
bisschen interpretieren», sagt
SVP-Nationalrat PieroMarchesi.
Schliesslich gehe es um die Si-
cherheit. Die Tessinerversuchen
deshalb schon lange, ihre Rechts-
praxis zu formalisieren: Eine
entsprechende Standesinitiative
von 2015 ist bis heute hängig, das
Parlament hat deren Behand-
lung immer wieder aufgescho-
ben. Jetzt setzt Marchesi zusätz-
lichen Druck auf und hat eine
entsprechende Motion einge-
reicht. Ähnliche Vorstösse gin-
gen gestern auch von seinem
Parteikollege Marco Chiesa und
der SVP-Fraktion als Ganzes ein.
Besonders bemerkenswert an
Marchesis Motion ist, dass auch
zwei Nationalräte der SP unter-
schrieben haben: Bruno Storni
und Brigitte Crottaz.

«Wir brauchen
eine klare Regelung»
Storni ist ebenfalls Tessiner
und sagt: «In den letzten Jahren
gibt es in unserem Kanton im-
mer mehr Krawattenkriminali-
tät.» Es kämen Leute aus Italien
und würden im Tessin Firmen
aufbauen, um illegale Aktivitä-
ten wie Geldwäscherei zu ver-
tuschen. «Dagegen muss man
etwas tun.»

DieWaadtländer SP-National-
rätin Brigitte Crottaz hingegen
distanziert sich vom Vorstoss,
den sie unterzeichnet hat: «Dass
ich die Motion unterschrieben
habe, war ein Fehler.» Sie über-
nehme dieVerantwortung dafür
und entschuldige sich. Bei jedem
Aufenthaltsgesuch einen Strafre-
gisterauszug anzufordern, hält
Crottaz für «übertrieben».

Marchesi argumentiert in sei-
nerMotionmit dem Fall von vier
Kokainhändlern mit Beziehun-
gen zur italienischen Mafia, die
2025 imMisox verhaftetworden
sind. Sie waren in ihrer Heimat
vorbestraft. Der Kanton Tessin
hatte ihnen eine B-Bewilligung
verwehrt – nicht aber derKanton
Graubünden. «Das ist eine Bestä-
tigung: Wir brauchen eine klare
Regelung», sagt Marchesi.

Die Staatspolitische Kommis-
sion des Nationalrats hatte sich
erhofft, über die EU-weite elekt-
ronische Datenbank «European
Criminal Record Records Infor-
mation System» (Ecris) auf die
Strafregister von Antragstellern
zugreifen zu können. Seit 2023
ist klar, dass sich der Bundesrat
umeinen Ecris-Beitritt bemühen
wird. Die Anwendung im Mig-
rationsbereich sei aber ausge-
schlossen, weil dies gegen das
Personenfreizügigkeitsabkom-
menverstosse.DerAustausch sei
nur imBereich Strafrecht erlaubt.
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Strafregisterauszug
für den Aufenthalt
SVP-Motion Wer sich in
der Schweiz niederlässt oder
als Grenzgänger tätig wird,
soll neu einen Auszug aus
dem Strafregister vorlegen.


